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Die gemäß §§ 289f, 315d HGB abzugebende Erklärung zur Unter-
nehmensführung wurde für die Schaeffler AG und den Konzern 
zusammengefasst. Die Ausführungen gelten demgemäß für die 
Schaeffler AG und den Konzern, soweit nachfolgend nicht anders 
dargestellt. Aufsichtsrat und Vorstand berichten nachfolgend 
gemäß Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
in der Erklärung zur Unternehmensführung über die Corporate 
Governance der Schaeffler AG.

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste 
und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmens-
führung und -kontrolle. Effiziente Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat sowie Offenheit und Transparenz der 
Unternehmens- und Finanzkommunikation sind wesentliche 
Aspekte der Corporate Governance bei der Schaeffler Gruppe. 

	�Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht 
inkl. der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG unter:  
www.schaeffler.com/de/investor-relations/corporate-governance/
corporate-governance-erklaerungen/

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Im Dezember 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat die folgende 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG verabschiedet: 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Schaeffler AG 
gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex.

Die Schaeffler AG hat seit der Abgabe der letzten Entsprechens
erklärung im Dezember 2024 den vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundes-
anzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der 
Fassung vom 28. April 2022 mit der nachstehend beschriebenen 
Einschränkung entsprochen und wird den Empfehlungen künftig 
mit der nachstehend beschriebenen Einschränkung entsprechen: 

Der Empfehlung in C.2 des Kodex wird nicht entsprochen. Nach 
dieser Empfehlung soll für Aufsichtsratsmitglieder eine Alters-
grenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung 
angegeben werden. 

Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG wird eine solche Altersgrenze 
für Aufsichtsratsmitglieder nicht festlegen, weil er der Ansicht 
ist, dass dieses Kriterium nicht aussagekräftig ist, im Hinblick 
auf die Geeignetheit einer Person als Mitglied des Aufsichtsrats 
tätig zu sein. 

Herzogenaurach, den 19. Dezember 2025

Für den Aufsichtsrat	 Für den Vorstand

Georg F. W. Schaeffler	 Klaus Rosenfeld  
Aufsichtsratsvorsitzender	 Vorsitzender des Vorstands

Grundsätze der Unternehmensführung

Das unternehmerische Handeln in der Schaeffler Gruppe beruht 
auf Integrität, Fairness und gegenseitigem Respekt. Führungs-
prinzipien sind dabei Transparenz, Vertrauen und Zusammen-
arbeit. Transparenz schafft Vertrauen, und Vertrauen ist die Basis 
für gute Zusammenarbeit. Der Unternehmenskodex („Code of 
Conduct“) der Schaeffler Gruppe bietet dabei Orientierung. Die 
Grundsätze des Unternehmenskodex gelten für jeden gleicher-
maßen – den Vorstand, die Führungskräfte und alle Mitarbeiter.

Integrität ist ein fundamentaler Bestandteil der Geschäftspraxis 
der Schaeffler Gruppe. Gemäß dem Unternehmenskodex verpflich-
ten sich Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter, die festgelegten 
Werte und Verhaltensgrundsätze sowie sämtliche geltenden loka-
len, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten, wo auch immer die Schaeffler Gruppe geschäftlich 
tätig ist. 

Der Unternehmenskodex berücksichtigt die steigenden recht-
lichen sowie Geschäftspartneranforderungen an verantwortungs-
volle Unternehmensführung und unternehmerische Sorgfalts-
pflichten. Neben den etablierten Compliance-Themen liegt der 
Schwerpunkt des Unternehmenskodex auf Integrität, einer 
wertebasierten Compliance sowie auf der Achtung von interna-
tional anerkannten Menschenrechten.

In ihrer unternehmerischen Tätigkeit ist die Schaeffler Gruppe 
darauf bedacht, wirtschaftlichen Erfolg, langfristige Orientie-
rung sowie ein Bewusstsein für die sozialen und ökologischen 
Belange der Geschäftstätigkeit miteinander zu verbinden. Die 
Schaeffler Gruppe legt großen Wert darauf, wirtschaftlichen 
Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln gegenüber Umwelt, 
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Mensch und Gesellschaft zu verbinden. Die Schaeffler Gruppe ist 
den Unternehmenswerten „Nachhaltig“, „Innovativ“, „Exzellent“ 
und „Leidenschaftlich“ verbunden. Diese Werte bilden eine 
wichtige Basis für den Erfolg der Schaeffler Gruppe im Interesse 
und zum Wohle der Kunden und Geschäftspartner, Mitarbeiter 
und Führungskräfte sowie Aktionäre und Familiengesellschafter. 
Neben der grundsätzlichen Ausrichtung auf nachhaltiges Wirt-
schaften wurde im laufenden Geschäftsjahr eine Nachhaltig-
keitsstrategie mit fünf Handlungsfeldern entlang der Dimensio-
nen Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance 
(Unternehmensführung) verabschiedet. Damit übernimmt die 
Schaeffler Gruppe ökologische und soziale Verantwortung ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Nachhaltigkeits-
strategie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. 

	��Mehr zu den Grundsätzen der Unternehmensführung unter:  
www.schaeffler.com/nachhaltigkeit

Arbeitsweise von Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie Zusammensetzung 
und Arbeitsweise von dessen Aus
schüssen

Der Schaeffler AG ist durch das deutsche Aktiengesetz ein dua-
les Führungssystem vorgegeben, das zwischen dem Vorstand als 
Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan 
eine strikte personelle und funktionale Trennung vorsieht. Der 
Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Die 
Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung 
für die Unternehmensführung. Der Vorsitzende des Vorstands 
koordiniert die Arbeit der Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat 
bestellt, überwacht und berät den Vorstand und ist in Entschei-
dungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen 
sind, eingebunden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats koordi-
niert die Arbeit im Aufsichtsrat.

Vorstand

Die Schaeffler Gruppe wird durch den Vorstand der Schaeffler AG 
geführt. Sein Handeln und seine Entscheidungen richtet er am 
Unternehmensinteresse aus, also unter Berücksichtigung der 
Belange der Aktionäre, der Arbeitnehmer und der sonstigen dem 
Unternehmen verbundenen Interessengruppen (Stakeholder), 
mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Die Mitglieder des 
Vorstands führen die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der 
Satzung und der Geschäftsordnungen. Sie haben dabei die 
Zustimmungsvorbehalte zu beachten, die in der Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats geregelt sind. Der Vorstand leitet das 
Unternehmen in eigener Verantwortung, legt die Ziele und die 
strategische Ausrichtung fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab, steuert die Umsetzung der Unternehmensstrategie und erör-
tert regelmäßig mit dem Aufsichtsrat den Stand der Umsetzung.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken ist Teil der 
Corporate Governance der Schaeffler Gruppe. Der Vorstand der 
Schaeffler AG trägt die Verantwortung für ein angemessenes 
und wirksames Risikomanagement-System und Internes Kontroll-
system. Die Schaeffler Gruppe verfügt über ein konzernweites 
Internes Kontroll- und Risikomanagement-System, mit dessen 
Hilfe die Risikosituation des Unternehmens analysiert und 
gesteuert wird. Das Risikomanagement-System dient der Identi-
fizierung und Beurteilung von Entwicklungen, die erhebliche 
Nachteile auslösen können, und der Vermeidung von Risiken, die 
den Fortbestand des Unternehmens gefährden würden. Das 
Interne Kontrollsystem besteht aus systematischen, technischen 
und organisatorischen Regeln zur Steuerung von Unternehmens-
kontrollen, um sicherzustellen, dass interne Richtlinien einge-
halten und Schäden vermieden werden.

Der Vorstand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen und der unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf 
deren Beachtung durch die Konzernunternehmen und ihre Mit-
arbeiter hin (Compliance). Er sorgt insoweit für angemessene, an 
der Risikolage des Unternehmens ausgerichtete Maßnahmen und 
legt deren Grundzüge offen. Mitarbeitern wird die Möglichkeit 

eingeräumt, auf geeignete Weise geschützt, Hinweise auf 
Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben (Whistleblower-
System); auch Dritten wird diese Möglichkeit eingeräumt.

	�Mehr zu den Governance Systemen ab Seite i16ff.

Die Geschäftsordnung des Vorstands regelt die Arbeit des 
Vorstands, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegen
heiten, die erforderlichen Beschlussmehrheiten sowie die 
Ressortzuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder. 
Ausgehend von der Organisationsstruktur der Schaeffler Gruppe 
gehören dem Vorstand neben dem Vorsitzenden die Vorstände 
der Sparten und Funktionsbereiche an. Durch die Geschäftsord-
nung werden den einzelnen Vorständen bestimmte Geschäfts-
führungsbereiche (Ressorts) zugeteilt. Ihre Verantwortung für 
die gesamte Geschäftsführung bleibt unberührt. Jeder Vorstand 
handelt in seinem Ressort eigenverantwortlich – unter Beach-
tung der Gesamtverantwortung des Vorstands. Der Vorsitzende 
des Vorstands hat die Federführung in der Gesamtleitung und in 
der Geschäftspolitik des Unternehmens. Seit dem 24. Okto-
ber 2014 ist Klaus Rosenfeld Vorsitzender des Vorstands der 
Schaeffler AG. In dieser Rolle sorgt er für die Koordination und 
Einheitlichkeit der Geschäftsführung im Vorstand und vertritt 
die Gesellschaft gegenüber der Öffentlichkeit.

Zusammensetzung des Vorstands
Nach § 76 Abs. 3a AktG muss mindestens eine Frau und mindes-
tens ein Mann Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG sein 
(Mindestbeteiligungsgebot). Im Berichtsjahr hat die Schaeffler AG 
dieser Vorgabe entsprochen.

Entsprechend der internationalen Aufstellung und der breit gefä-
cherten Branchenstruktur des Konzerns achtet der Vorstand bei 
der Besetzung von Führungsfunktionen auf Vielfalt (Diversity). 
Er strebt eine angemessene Berücksichtigung von Frauen an und 
hat gemäß § 76 Abs. 4 AktG Zielgrößen für den Frauenanteil in 
der Schaeffler AG in den beiden Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands festgelegt. Für den Zeitraum bis zum 31. Dezem-
ber 2025 hat der Vorstand in seiner Sitzung am 25. März 2024 

	�Mehr zu den Governance Systemen ab Seite i32ff.
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eine Zielgröße von 18,5 % Frauenanteil auf der ersten und 30 % 
auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands 
beschlossen.

Zum 31. Dezember 2025 besteht die erste Führungsebene der 
Schaeffler AG unterhalb des Vorstands aus 34 Führungskräften, 
davon 7 Frauen, entsprechend einem prozentualen Frauenanteil 
von 20,6 %. Auf der zweiten Führungsebene der Schaeffler AG 
unterhalb des Vorstands sind zum 31. Dezember 2025 20 von 
insgesamt 87 Führungskräften Frauen, entsprechend einem 
prozentualen Frauenanteil von 23,0 %.

Bereits in seiner Sitzung am 17. November 2025 hat der Vorstand 
für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2030 eine Zielgröße von 
21,2 % Frauenanteil auf der ersten und 22,1 % auf der zweiten 
Führungsebene unterhalb des Vorstands beschlossen. 

	�Mehr Informationen im Nachhaltigkeitsbericht ab Seite 97f.

Bei der Zusammensetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat 
zusätzlich zur maßgeblichen fachlichen Qualifikation auf Vielfalt 
(Diversity) und hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2017 ein 
Diversitätskonzept nach § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB für den Vorstand 
der Schaeffler AG beschlossen. Ausgewählt wurden die Diversi-
tätskriterien Geschlecht, Alter, berufliche Erfahrung und Inter-
nationalität:

• Geschlecht: Im Vorstand muss mindestens eine Frau tätig
sein. Langfristig wird angestrebt, den Frauenanteil im Vor-
stand über die gesetzliche Mindestbeteiligung hinaus zu 
erhöhen. 

• Alter: Der Vorstand soll zudem über eine angemessene 
Altersstruktur verfügen. Neben mehreren jüngeren Vor-
ständen sollen auch Vorstände mit größerer Berufs- und 
Lebenserfahrung dem Gremium angehören. Für den Vorstand 
insgesamt wird ein Durchschnittsalter von ca. 55 Jahren 
angestrebt. Die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist die 
Vollendung des 68. Lebensjahres. Bei der Bestellung von 
Vorständen soll auf eine ausgewogene Altersstruktur

geachtet und vermehrt jüngere Führungskräfte gefördert 
werden. Die gesetzten Ziele wurden 2025 erreicht. Die 
Altersspanne im Vorstand reicht aktuell von 49 bis 61 Jahren. 
Der Altersdurchschnitt liegt bei 55 Jahren.

• Berufliche Erfahrung: Die Mitglieder des Vorstands sollen
unterschiedliche berufliche Erfahrungen mitbringen. 
Neben einem ausreichenden beruflichen Hintergrund im 
Bereich Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft sollen 
auch weitere berufliche Erfahrungen vorhanden sein,
insbesondere in Bereichen, die für das Zukunftsgeschäft 
der Schaeffler Gruppe von Relevanz sind, wie bspw. in den
Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik, Digitalisierung 
und IT. Bei der Bestellung von Vorständen ist auf deren 
Ausbildung, den beruflichen Werdegang und auf die aktu-
elle Tätigkeit zu achten. 2025 wurden die gesetzten Ziele 
erreicht.

• Internationalität: Im Vorstand soll ausreichend internatio-
nale Erfahrung vorhanden sein, um der Internationalität 
des Geschäfts der Schaeffler Gruppe gerecht zu werden.
Die Mitglieder des Vorstands sollen unterschiedliche Natio-
nalitäten aufweisen. Ziel sollte es sein, dass alle Vorstands-
mitglieder über berufliche Erfahrung im Ausland bzw. 
Erfahrung im internationalen Geschäft verfügen. Bei der
Bestellung von Vorständen ist zwingend auf internationale 
Erfahrung zu achten. Mit der Bestellung von Christophe 
Hannequin gehört dem Vorstand seit September 2025 eine 
Person mit nicht-deutscher Nationalität an, die über beruf-
liche Erfahrungen in für die Schaeffler Gruppe relevanten 
Märkten verfügt. Auf der ersten und zweiten Führungsebene 
unter dem Vorstand sollte die Mehrzahl der Mitarbeiter 
über Auslandserfahrung und Erfahrung im internationalen 
Geschäft verfügen. Die bestellten Vorstandsmitglieder ver-
fügen alle über Erfahrung im internationalen Geschäft.

Gemeinsam mit dem Vorstand sorgt der Aufsichtsrat für eine 
langfristige Nachfolgeplanung. Zu diesem Zweck befasst sich der 
Aufsichtsrat regelmäßig mit potenziellen Kandidaten und Kandi-
datinnen für den Vorstand. Bei deren Sichtung berücksichtigt der 

Aufsichtsrat die vorstehend beschriebenen Diversitätskriterien. 
Der Vorsitzende des Vorstands wird eingebunden, sofern es 
nicht um seine eigene Nachfolge geht. 

	�Mehr zu den Mitgliedern des Vorstands und den von ihnen wahrge-
nommenen Mandaten in Aufsichtsorganen anderer Gesellschaften ab 
Seite i13ff.

	�Mehr zu den Mitgliedern des Vorstands und den von ihnen wahrge-
nommenen Mandaten in Aufsichtsorganen anderer Gesellschaften ab 
Seite i29ff.
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Aufsichtsrat

Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Unter-
nehmensführung zu beraten und zu überwachen. In Entschei-
dungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen hat 
der Vorstand ihn einzubinden. Hierzu regelt die Geschäftsord-
nung für den Aufsichtsrat, welche Rechtsgeschäfte und Maßnah-
men des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. des 
Präsidialausschusses bedürfen. Der Aufsichtsrat übt seine Tätig-
keit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung 
und der Geschäftsordnung aus. Die Geschäftsordnung für den 
Aufsichtsrat regelt dessen Organisation und Arbeit. 

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und legt 
ihre Vergütung fest.

	�Mehr zur Vergütung des Vorstands im gesonderten Vergütungsbericht 
und dem geltenden Vergütungssystem für den Vorstand der 
Schaeffler AG unter: www.schaeffler.com/verguetung

Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr zu 
Sitzungen zusammen, in denen er anstehende Themen erörtert 
und erforderliche Beschlüsse fasst. Im Übrigen hält er Sitzungen 
ab, sooft und sobald das Interesse der Gesellschaft es erfordert. 
Darüber hinaus können Entschlüsse bei Bedarf schriftlich 
gefasst werden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) besteht 
der paritätisch mitbestimmte Aufsichtsrat der Schaeffler AG aus 
insgesamt 20 Mitgliedern. Davon werden zehn Mitglieder von der 
Hauptversammlung bestellt und zehn Mitglieder von den Arbeit-
nehmern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes 
gewählt. Von den Vertretern der Anteilseigner sind Sabine Bendiek, 
Manfred Eibeck, Dr. Holger Engelmann und Prof. TU Graz e.h. KR 
Ing. Siegfried Wolf für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2028 entscheidet, und Georg F. W. Schaeffler, 
Susanne Heckelsberger, KR Joachim Hirsch, Robin J. Stalker und 

Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2026 entscheidet, bestellt. Ulrike Hasbar-
gen ist für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2025 entscheidet, bestellt. Die Amtszeit der Arbeitnehmer-
vertreter endet mit der ordentlichen Hauptversammlung 2030.

Als paritätisch mitbestimmte, börsennotierte Gesellschaft setzt 
sich der Aufsichtsrat der Schaeffler AG gemäß § 96 Abs. 2 AktG 
zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus 
Männern zusammen.

Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. 
Widerspricht die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmerver-
treter aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses vor 
der Wahl der Gesamterfüllung gegenüber dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, so ist der Mindestanteil für diese Wahl von der 
Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt 
zu erfüllen. Die Arbeitnehmervertreterseite hat am 10. Dezem-
ber 2015 einstimmig der Gesamterfüllung widersprochen und 
diesen Beschluss zuletzt am 31. Oktober 2024 einstimmig bestä-
tigt. Dem Aufsichtsrat gehören heute sechs weibliche Mitglieder 
an, wobei drei Frauen Arbeitnehmervertreter sind und drei 
Frauen die Seite der Anteilseigner vertreten. Die Arbeitnehmer-
vertreter und die Seite der Anteilseigner haben somit die gesetz-
liche Quote erreicht. 

Der Aufsichtsrat hat in Übereinstimmung mit Empfehlung C.1 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex nachfolgende konkrete 
Ziele für seine Zusammensetzung beschlossen, die, unter Beach-
tung der unternehmensspezifischen Situation, die internationale 
Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die 
nach Einschätzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat 
angemessene Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder 
und eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichts-
rat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen berücksichtigen. Der 
Aufsichtsrat hat folgende Ziele für seine Zusammensetzung 
benannt:

• Die Mitglieder sollen über die zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachlichen Erfahrungen verfügen sowie in der 
Lage sein, den für die Tätigkeit erforderlichen Zeitaufwand
aufzubringen.

• Die Besetzung des Aufsichtsrats mit Personen, die einen
internationalen Hintergrund haben, soll im bisherigen 
Umfang beibehalten werden.

• Dem Aufsichtsrat sollen keine Mitglieder angehören, die
Organfunktionen oder Beratungsfunktionen bei wesent-
lichen Wettbewerbern der Schaeffler Gruppe haben.

• Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige
Mitglieder des Vorstands angehören.

• Dem Aufsichtsrat sollen mindestens fünf Anteilseignerver-
treter angehören, die unabhängig von der Gesellschaft und
deren Vorstand und unabhängig von einem kontrollie-
renden Aktionär sind (entsprechend der Empfehlung C.6 
des Deutschen Corporate Governance Kodex).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind gegenwärtig neun 
Anteilseignervertreter unabhängig von der Gesellschaft, ihrem 
Vorstand und den kontrollierenden Aktionären, namentlich 
Sabine Bendiek, Manfred Eibeck, Dr. Holger Engelmann, 
Ulrike Hasbargen, Susanne Heckelsberger, KR Joachim Hirsch, 
Robin Stalker, Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Siegfried Wolf und 
Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang.

Nach Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex soll mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter unab-
hängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Nach Ein-
schätzung des Aufsichtsrats sind gegenwärtig alle Anteilseigner-
vertreter unabhängig von der Gesellschaft und ihrem Vorstand. 
Einige Mitglieder des Aufsichtsrats sind in hochrangigen Positio-
nen bei anderen Gesellschaften tätig oder halten zumindest mittel-
bar Anteile an Gesellschaften, mit denen die Schaeffler Gruppe 
Beziehungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
unterhält. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass keine dieser 
Beziehungen als wesentlich einzustufen ist.
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Sofern die Gesellschaft einen kontrollierenden Aktionär hat, 
sollen nach Empfehlung C.9 des Deutschen Corporate Gover
nance Kodex im Fall eines Aufsichtsrats mit mehr als sechs Mit-
gliedern mindestens zwei Anteilseignervertreter unabhängig 
vom kontrollierenden Aktionär sein. Nach Einschätzung des 
Aufsichtsrats sind gegenwärtig neun Anteilseignervertreter 
unabhängig von den kontrollierenden Aktionären, namentlich 
Sabine Bendiek, Manfred Eibeck, Dr. Holger Engelmann, 
Ulrike Hasbargen, Susanne Heckelsberger, KR Joachim Hirsch, 
Robin Stalker, Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Siegfried Wolf und 
Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang.

In Ergänzung zu den vorgenannten Zielen hat der Aufsichtsrat in 
seiner Sitzung am 15. Dezember 2017 ein Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium erarbeitet, das der Aufsichtsrat in seinen 
Sitzungen am 17. Dezember 2021, am 7. Oktober 2022 und zuletzt 
am 13. Dezember 2024 erweitert hat. Danach soll der Aufsichts-
rat als Gesamtgremium die folgenden fachlichen Kompetenzen 
abdecken:

• Kenntnisse/Erfahrung in den Automotive und Industrial 
Sektoren, in denen die Schaeffler Sparten tätig sind, sowie
den relevanten Produkten

• Kenntnisse/Erfahrung, die für die geografischen Standorte
des Unternehmens relevant sind

• Kenntnisse/Erfahrung in Forschung & Entwicklung und Digi-
talisierung

• Erfahrung in der Unternehmensführung und/oder Unter
nehmensüberwachung

• Grundkenntnisse im Aktien- und Gesellschaftsrecht sowie
im Bereich Compliance

• Finanzexpertise

• Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nach-
haltigkeitsfragen

• Kenntnisse/Erfahrung in der Rechnungslegung, Abschluss-
prüfung, im Risikomanagement und bezüglich interner 
Kontrollverfahren

Der Aufsichtsrat benötigt eine der Bedeutung der Nachhaltig-
keitsfragen für das Unternehmen entsprechende Expertise. 
Diese Expertise braucht sich nicht in einer Person zu bündeln. 
Relevante Teilaspekte können auch von verschiedenen Auf-
sichtsratsmitgliedern beigetragen werden. Entscheidend ist, 
dass der Aufsichtsrat fachlich insbesondere auch dazu in der 
Lage ist, zu überwachen, wie die ökologische und soziale Nach-
haltigkeit bei der strategischen Ausrichtung und der Unterneh-
mensplanung berücksichtigt wird.

Der Prüfungsausschuss sollte darüber hinaus folgende fachliche 
Kompetenzen abdecken:

• Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss 
über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und 
mindestens ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses 
über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung ver-
fügen. Der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung 
soll in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der
Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und Risiko-
management- und Internen Kontrollsystemen bestehen und 
der Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung in 
besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Abschluss-
prüfung. Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
gehören auch die zusammengefasste nichtfinanzielle Kon-
zernerklärung (Nachhaltigkeitsbericht) und deren Prüfung.

• Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll zumindest 
auf einem der beiden Gebiete entsprechend sachverständig
sein. Im Übrigen ist es ausreichend, wenn mindestens ein 
Aufsichtsratsmitglied ein Kompetenzfeld abdeckt.

Das Kompetenzprofil geht dabei davon aus, dass jedes Auf-
sichtsratsmitglied über die für eine erfolgreiche Aufsichtsrats-
tätigkeit notwendigen persönlichen Kompetenzen, Integrität, 
ausreichend Zeit, Einsatzbereitschaft und Verschwiegenheit 
verfügt.

Die Besetzung des Aufsichtsrats im Berichtsjahr entspricht den 
vorgenannten Zielen und deckt die vorgenannten Kompetenzfelder 
ab. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für 
die Wahl von Vertretern der Anteilseigner werden die benannten 

Ziele berücksichtigen und die Ausfüllung der vorgenannten 
Kompetenzfelder anstreben. Der Stand der Umsetzung des Kom-
petenzprofils wird im Folgenden in Form einer Qualifikations
matrix offengelegt.
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Qualifikationsmatrix – Anteilseignervertreter

Georg F. W. 
Schaeffler

Sabine 
Bendiek 

Manfred 
Eibeck

Dr.  
Holger 

Engelmann
Ulrike 

Hasbargen 3)
Susanne 

Heckelsberger

KR  
Joachim  
Hirsch

Robin  
Stalker

Prof. Dr. KR Ing.  
Siegfried  

Wolf

Prof. Dr.-Ing. 
Tong  

Zhang

Zugehörigkeitsdauer 24.10.2014 24.04.2019 24.04.2025 01.12.2014 23.04.2021 24.04.2025 24.04.2025 01.12.2014 24.10.2014 01.12.2014

Persönliche Eignung Unabhängigkeit 1)

Kein Overboarding 1)

Diversität* Geschlecht m w m m w w m m m m

Geburtsjahr 1964 1966 1960 1965 1961 1964 1952 1958 1957 1960

Staatsangehörigkeit deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch
neusee
ländisch österreichisch deutsch

Sektor- und 
unternehmens
spezifische 
Kenntnisse/
Erfahrung* 2)

Automotive Sektor/Produkte

Industrial Sektor/Produkte

Forschung & Entwicklung und Digitalisierung 

Unternehmens
relevante internatio-
nale Erfahrung* 2)

Region Europa

Region Americas

Region Greater China

Region Asien/Pazifik

Unternehmens
führung und 
Corporate 
Governance

Erfahrung in der Unternehmensführung und/oder 
Unternehmensüberwachung* 2)

Grundkenntnisse im Aktien- und Gesellschaftsrecht

Grundkenntnisse im Bereich Compliance*

Finanzexpertise

Nachhaltigkeit* Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen 
Nachhaltigkeitsfragen

Risikokontrolle & 
Reporting

Kenntnisse/Erfahrung 2) in der Rechnungslegung, 
Abschlussprüfung, im Risikomanagement und 
bezüglich interner Kontrollverfahren

1) I.S.d. Deutschen Corporate Governance Kodex.
2) 	�„Kenntnisse/Erfahrung“ bedeutet zumindest „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation, der im Rahmen der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied (z. B. einer langjährigen Tätigkeit im Prüfungsausschuss) erworbenen Kenntnisse und

Erfahrungen oder der von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommenen Fortbildungsmaßnahmen die einschlägigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu können.
3) 	�Aufsichtsratsmandat endete zum 24. April 2025 und wurde am 21. Mai 2025 aufgrund gerichtlicher Bestellung fortgesetzt.

Kriterium erfüllt, basierend auf einer Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat

	�Die mit einem * markierten Zeilen in der Übersicht 
Qualifikationsmatrix – Anteilseignervertreter enthalten ergänzende 
Informationen zum Nachhaltigkeitsbericht bzgl. ESRS 2 GOV-1 21 c, 
ESRS 2 GOV-1 23 a und ESRS 2 G1 GOV-1 5 b,  
ab Seite 42f. und Seite 110.
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Qualifikationsmatrix – Arbeitnehmervertreter

Horst
Ott

Grigore
Beutura

Lisa
Hinrichsen

Thomas  
Höhn

Michael
Kicker

Antje
Mütherig

Dr.  
Alexander  

Putz
Maja

Reusch
Volker
Robl

Ulrich 
Schöpplein

Zugehörigkeitsdauer 25.04.2024 24.04.2025 24.04.2025 08.05.2020 24.04.2025 24.04.2025 01.10.2022 24.04.2025 24.04.2025 26.03.2024

Diversität* Geschlecht m m w m m w m w m m

Geburtsjahr 1966 1979 1991 1979 1973 1969 1976 1985 1969 1974

Staatsangehörigkeit deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

Sektor- und 
unternehmens
spezifische 
Kenntnisse/
Erfahrung* 1)

Automotive Sektor/Produkte

Industrial Sektor/Produkte

Forschung & Entwicklung und Digitalisierung 

Unternehmens
relevante internatio-
nale Erfahrung* 1)

Region Europa

Region Americas

Region Greater China

Region Asien/Pazifik

Unternehmens
führung und 
Corporate 
Governance

Erfahrung in der Unternehmensführung und/oder 
Unternehmensüberwachung* 1)

Grundkenntnisse im Aktien- und Gesellschaftsrecht

Grundkenntnisse im Bereich Compliance*

Finanzexpertise

Nachhaltigkeit* Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen 
Nachhaltigkeitsfragen

Risikokontrolle & 
Reporting

Kenntnisse/Erfahrung 1) in der Rechnungslegung, 
Abschlussprüfung, im Risikomanagement und 
bezüglich interner Kontrollverfahren

1) 	�„Kenntnisse/Erfahrung“ bedeutet zumindest „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation, der im Rahmen der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied (z. B. einer langjährigen Tätigkeit im Prüfungsausschuss) erworbenen Kenntnisse und
Erfahrungen oder der von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommenen Fortbildungsmaßnahmen die einschlägigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu können.
Kriterium erfüllt, basierend auf einer Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat

	��Die mit einem * markierten Zeilen in der Übersicht 
Qualifikationsmatrix – Arbeitnehmervertreter enthalten ergänzende 
Informationen zum Nachhaltigkeitsbericht bzgl. ESRS 2 GOV-1 21 c, 
ESRS 2 GOV-1 23 a und ESRS 2 G1 GOV-1 5 b,  
ab Seite 42f. und Seite 110.
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Der Aufsichtsrat hat zudem bereits am 15. Dezember 2017 ein 
Diversitätskonzept nach § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB für den Auf-
sichtsrat der Schaeffler AG beschlossen. Ausgewählt wurden 
die Diversitätskriterien Geschlecht, berufliche Erfahrung und 
Internationalität. Im Zusammenspiel mit den sonstigen Kriterien 
für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll sichergestellt 
werden, dass der Aufsichtsrat über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Meinungs- und 
Kenntnisvielfalt verfügt.

• Geschlecht: Nach § 96 Abs. 2 AktG muss sich der Auf-
sichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindes-
tens 30 % aus Männern zusammensetzen. Die Arbeitnehmer
vertreterseite hat am 10. Dezember 2015 einstimmig der 
Gesamterfüllung der Quote widersprochen und diesen
Beschluss zuletzt am 31. Oktober 2024 einstimmig bestä-
tigt. Dem Aufsichtsrat gehören sechs weibliche Mitglieder 
an, wobei drei Frauen Arbeitnehmervertreter sind und drei 
Frauen die Seite der Anteilseigner vertreten. Die Seite der 
Arbeitnehmer und die Seite der Anteilseigner haben somit 
die gesetzliche Quote erreicht.

• Berufliche Erfahrung: Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
sollen unterschiedliche berufliche Erfahrungen mitbringen. 
Dem Aufsichtsrat sollen Personen angehören, die beruf-
liche Erfahrung in denjenigen Bereichen mitbringen, die
für das Geschäft der Schaeffler Gruppe, insbesondere in
Bereichen, die für das Zukunftsgeschäft in den Bereichen 
E-Mobilität und Digitalisierung wichtig sind. Die berufliche
Erfahrung der Kandidaten für den Aufsichtsrat ist bei den 
Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversamm-
lung zu berücksichtigen.

• Internationalität: Der Aufsichtsrat soll über eine ange
messene Zahl von Mitgliedern mit einem internationalen 
Hintergrund (Herkunft, Berufsausbildung oder berufliche 
Tätigkeit) verfügen. Der Aufsichtsrat erachtet es dabei als 
angemessen, wenn dies bei mindestens vier Aufsichtsrats-
mitgliedern der Fall ist. Weitere Aufsichtsräte sollten zudem
über Erfahrungen im internationalen Geschäft verfügen.
Die Internationalität ist bei Wahlvorschlägen des Aufsichts-
rats an die Hauptversammlung zu berücksichtigen.

	��Mitglieder des Aufsichtsrats mit Lebenslauf unter:  
www.schaeffler.com/aufsichtsrat

Insgesamt verfügt der Aufsichtsrat über die zur ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen. Der Aufsichtsrat ist in 
seiner Gesamtheit mit den Branchen und Sektoren, in denen die 
Schaeffler Gruppe tätig ist, vertraut und er verfügt über die nach 
dem Diversitätskonzept erforderliche Berufserfahrung und Inter-
nationalität. Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern, 
die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind, 
traten im Geschäftsjahr 2025 nicht auf. 

Kein Aufsichtsratsmitglied nimmt gegenwärtig eine Organfunk-
tion oder Beratungsaufgaben bei einem wesentlichen Wett
bewerber wahr oder steht in einer persönlichen Beziehung zu 
einem wesentlichen Wettbewerber. Kein Aufsichtsratsmitglied 
ist ein ehemaliges Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG. 

	�Mehr zur Vermeidung von Interessenkonflikten siehe Seite i11.

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wurde nicht fest-
gelegt, weil der Aufsichtsrat der Ansicht ist, dass dieses Krite-
rium nicht aussagekräftig ist im Hinblick auf die Geeignetheit 
einer Person, als Mitglied des Aufsichtsrats tätig zu sein. Diese 
Abweichung vom Deutschen Corporate Governance Kodex wurde 
in die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG aufgenommen. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird vom Aufsichtsrat aus 
seiner Mitte gewählt. Er koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, 
leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Aufsichtsrats 
nach außen wahr. Entsprechend der Anregung A.6 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex ist der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats zu Gesprächen mit Investoren, in enger Abstimmung 
mit dem Vorstand und fokussiert auf aufsichtsrelevante Themen, 
bereit. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise von 
Ausschüssen des Aufsichtsrats

Laut Geschäftsordnung bildet der Aufsichtsrat insgesamt 
fünf Ausschüsse. 

Dem Vermittlungsausschuss gemäß §§ 27 Abs. 3, 31 Abs. 3 
MitbestG obliegt es, dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die 
Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu machen, wenn die 
dazu notwendige Zweidrittelmehrheit zunächst nicht zustande 
gekommen ist. Dem Vermittlungsausschuss gehören Herr 
Georg F. W. Schaeffler (Vorsitzender), Herr Horst Ott, Herr 
Ulrich Schöpplein und Herr Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Sieg-
fried Wolf an. 

Dem Präsidialausschuss gehören Herr Georg F. W. Schaeffler 
(Vorsitzender), Frau Sabine Bendiek, Herr Thomas Höhn (seit 
4. Februar 2025), Herr Horst Ott, Herr Ulrich Schöpplein und Herr 
Prof. TU Graz e.h. KR Ing. Siegfried Wolf an. Der Präsidialaus-
schuss berät und unterstützt den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
und seine Stellvertreter bei ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat. Er
bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats vor. Eine weitere
wesentliche Aufgabe des Präsidialausschusses ist die Vorberei-
tung der Personalentscheidungen des Aufsichtsrats. Er gibt 
Empfehlungen für die Neu- bzw. Wiederbestellung sowie für die
Abberufung von Vorstandsmitgliedern. Darüber hinaus bereitet 
er die Entscheidung des Aufsichtsrats über das System der Ver-
gütung und die Vergütungen der einzelnen Vorstandsmitglieder 
vor. Ferner beschließt der Präsidialausschuss, vorbehaltlich der 
in § 107 Abs. 3 Satz 7 AktG genannten Delegationsverbote, 
anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu bestimmten, 
in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegten Rechts-
geschäften und Maßnahmen.

Dem Prüfungsausschuss gehören Herr Robin Stalker (Vor
sitzender), Herr Dr. Holger Engelmann, Herr Thomas Höhn, Frau 
Lisa Hinrichsen, Frau Maja Reusch (beide seit 24. April 2025) 
und Herr Georg F. W. Schaeffler an. Die bisherigen Mitglieder 
Frau Susanne Lau und Herr Ulrich Schöpplein schieden zum 
24. April 2025 aus. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere mit 

	�Mehr zur Vermeidung von Interessenkonflikten siehe Seite i27.
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der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontroll-
systems, des Risikomanagement-Systems und des internen 
Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung und der Compli-
ance befasst. Ihm obliegt die Vorbereitung der Entscheidung 
des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses 
und Billigung des Konzernabschlusses. Zu diesem Zweck obliegt 
ihm die Vorprüfung des Jahresabschlusses und des Konzernab-
schlusses, des zusammengefassten Lageberichts und des Kon-
zernlageberichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung 
und die Erörterung des Prüfungsberichts mit dem Abschluss
prüfer. Außerdem obliegt ihm die Vorprüfung der nichtfinanziel-
len Berichterstattung sowie die Vorprüfung des Berichts über 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und die Vorbereitung 
des Vorschlags des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur 
Wahl des Abschlussprüfers.

Der Prüfungsausschuss legt dem Aufsichtsrat eine begründete 
Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor, die in Fällen 
der Ausschreibung des Prüfungsmandats mindestens zwei Kandi-
daten umfasst. Der Prüfungsausschuss befasst sich – im Namen 
des Aufsichtsrats – mit der Erteilung des Prüfungsauftrags an 
den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. 
Außerdem überwacht der Prüfungsausschuss die Unabhängig-
keit des Abschlussprüfers und ist insoweit auch für die Genehmi-
gung der Beauftragung von sog. Nichtprüfungsleistungen 
zuständig. Daneben überwacht er auch die Qualifikation und 
Effizienz des Abschlussprüfers sowie die Rotation der Mitglie-
der des Prüfungsteams und beurteilt die Qualität der Abschluss-
prüfung sowie der Leistungen des Abschlussprüfers einschließ-
lich der von ihm erbrachten zusätzlichen Leistungen. 

Der Prüfungsausschuss diskutiert mit dem Abschlussprüfer die 
Einschätzung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie und 
Prüfungsplanung sowie die Prüfungsergebnisse. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses tauscht sich regelmäßig mit dem 
Abschlussprüfer über den Fortgang der Prüfung aus und berichtet 
dem Ausschuss hierüber. Der Prüfungsausschuss berät regel
mäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand.

Der Prüfungsausschuss ist, im Namen des Aufsichtsrats, zuständig 
für den Auftrag zur Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstat-
tung. Der Prüfungsausschuss berät und überwacht den Vorstand 
anstelle des Aufsichtsrats in Fragen der Rechnungslegung, des 
Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagement-Systems, der Internen 
Revision, der Abschlussprüfung sowie der Compliance.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss unabhängig 
sein und darf weder ein ehemaliges Mitglied des Vorstands 
noch der Vorsitzende des Aufsichtsrats sein. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, Herr Robin Stalker, erfüllt diese Voraus-
setzungen. Dem Prüfungsausschuss muss mindestens ein 
Mitglied des Aufsichtsrats mit Sachverstand auf dem Gebiet 
Abschlussprüfung und mindestens ein weiteres Mitglied mit 
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung angehören. 
Der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung soll in 
besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung 
von Rechnungslegungsgrundsätzen sowie von Risikomanage-
ment- und Internen Kontrollsystemen bestehen und der Sach-
verstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung in besonderen 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Abschlussprüfung. Zur 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nach-
haltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses soll zumindest auf einem der beiden 
Gebiete entsprechend sachverständig sein.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Robin Stalker, 
verfügt als ehemaliger Wirtschaftsprüfer sowie aufgrund seiner 
früheren langjährigen Tätigkeit als Finanzvorstand einer inter-
national tätigen börsennotierten Gesellschaft (adidas AG) und 
aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in Prüfungsausschüssen 
börsennotierter Unternehmen (Schaeffler AG und Commerz-
bank AG) über besondere Kenntnisse und langjährige Erfahrun-
gen auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. Zugleich verfügt er 
aufgrund der genannten Tätigkeiten über besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen sowie von Risikomanagement- und Internen Kont-
rollsystemen und damit zusätzlich über Sachverstand auf dem 
Gebiet der Rechnungslegung. Herr Robin Stalker verfolgt die 

aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung und deren Prüfung und bringt seine Expertise 
aktiv in die Arbeit von Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat ein.

Herr Dr. Holger Engelmann war im Rahmen seines beruflichen 
Werdegangs als Finanzvorstand der Webasto AG (heute 
Webasto SE) tätig und war mehr als zehn Jahre Vorstandsvor
sitzender der Webasto SE. Außerdem ist er langjähriges Mitglied 
des Prüfungsausschusses der Schaeffler AG. Aufgrund dieser 
Tätigkeiten verfügt Herr Dr. Engelmann über besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen sowie von Risikomanagement- und Internen 
Kontrollsystemen, die er aktiv in die Arbeit von Prüfungsaus-
schuss und Aufsichtsrat einbringt. 

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat Kandi
daten vor, die als Wahlvorschläge für die Hauptversammlung 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignet sind. Dem 
Nominierungsausschuss gehören Herr Georg F. W. Schaeffler 
(Vorsitzender), Frau Sabine Bendiek (seit 24. April 2025), Herr 
Dr. Holger Engelmann und Herr Robin Stalker (seit 23. Mai 2025) 
an. Die bisherigen Mitglieder Herr Prof. Dr. Bernd Gottschalk 
und Frau Prof. h.c. Katherina Reiche schieden zum 24. April 2025 
bzw. 28. April 2025 aus.

Dem Technologieausschuss gehören die Herren Prof. TU Graz 
e.h. KR Ing. Siegfried Wolf (Vorsitzender seit 24. April 2025),
Grigore Beutura (seit 24. April 2025), Manfred Eibeck (seit
23. Mai 2025), Michael Kicker (seit 24. April 2025), Horst Ott,
Volker Robl (seit 24. April 2025), Georg F. W. Schaeffler und 
Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang an. Die bisherigen Mitglieder Herr 
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Herr Jürgen Schenk, Herr Ulrich 
Schöpplein und Herr Markus Zirkel schieden zum 24. April 2025
aus. Frau Prof. h.c. Katherina Reiche war vom 24. April bis zum 
28. April 2025 Mitglied. Der Technologieausschuss dient dem 
regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Aufsichtsrat 
und Vorstand über technologische Entwicklungen, die für die
Schaeffler Gruppe relevant sind, und der gemeinsamen Beratung 
über Technologie-Projekte.

9An unsere Stakeholder Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Angaben

Corporate Governance Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht



Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall einen Ausschuss für Geschäfte 
mit nahestehenden Personen im Sinn von § 107 Abs. 3 Satz 4 
AktG bilden, der anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung 
zu Geschäften mit nahestehenden Personen im Sinn der §§ 111a 
bis 111c AktG beschließt. Der Ausschuss für Geschäfte mit nahe-
stehenden Personen besteht aus sechs Mitgliedern, die jeweils 
zur Hälfte auf Vorschlag der Anteilseignervertreter und auf Vorschlag 
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gewählt werden.

Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, wie wirksam der Aufsichts-
rat insgesamt und seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. 
Im Rahmen der Selbstbeurteilung werden die Aufsichtsratsmit-
glieder gebeten, ihre Beurteilungen zu Fragen der Themenbereiche 
Struktur und Funktion, Sitzungen, Vorbesprechungen, Informa-
tionsversorgung, Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 
Ausschussarbeit und Vorstandsthemen abzugeben. Die einzel-
nen Beurteilungen werden von unabhängiger Stelle konsolidiert 
und vom Aufsichtsrat bewertet. Zuletzt erfolgte die Durchfüh-
rung einer Selbstbeurteilung im ersten Quartal des Geschäfts-
jahres 2025. 

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens 
eng zusammen. Dazu stimmt der Vorstand die strategische Aus-
richtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert 
mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieum-
setzung.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Strategieumsetzung, der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, des Risikomanagements und der Compliance. Er geht auf 
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von aufgestellten Plänen 
und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Entscheidungsnot-
wendige Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss, der 

Konzernabschluss und der Prüfungsbericht, werden den Mit
gliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet. Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung muss der 
Vorstand dem Aufsichtsrat bzw. dem Präsidialausschuss zur 
Genehmigung vorlegen. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat ist von gegenseitigem Vertrauen und einer 
offenen Diskussionskultur unter umfassender Wahrung der 
Vertraulichkeit geprägt.

Auch zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats hält der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats mit dem Vorstand, insbesondere mit 
dem Vorsitzenden des Vorstands, regelmäßigen Kontakt und 
erörtert mit ihm u. a. Fragen der Strategieumsetzung, der Planung, 
der Geschäftsentwicklung, des Risikomanagements und der 
Compliance. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird vom Vorsit-
zenden des Vorstands unverzüglich über wichtige Ereignisse, 
die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die 
Führung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, 
unterrichtet.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dazu verpflichtet, etwaige 
Interessenkonflikte gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats unverzüglich offenzulegen. Die Mitglieder des Vorstands 
sind dazu verpflichtet, etwaige Interessenkonflikte dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats und dem Vorsitzenden des Vorstands 
offenzulegen und die anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu 
informieren. Wesentliche Geschäfte zwischen der Gesellschaft 
und Mitgliedern des Vorstands oder ihnen nahestehenden Per-
sonen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Berater- 
und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen der 
Gesellschaft und Mitgliedern des Aufsichtsrats bedürfen eben-
falls der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat berich-
tet der Hauptversammlung über etwaige Interessenkonflikte und 
deren Behandlung. Wesentliche und nicht nur vorübergehende 
Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds 

sollen zur Beendigung des Mandats führen. Im Berichtsjahr sind 
weder bei den Vorstands- noch bei den Aufsichtsratsmitgliedern 
Interessenkonflikte aufgetreten. 

Weitere Angaben zur  
Corporate Governance

Transparenz

Die Schaeffler AG informiert institutionelle Investoren, Aktio-
näre, Finanzanalysten, Geschäftspartner, Mitarbeiter sowie die 
interessierte Öffentlichkeit durch regelmäßige, transparente 
und aktuelle Kommunikation gleichzeitig und gleichberechtigt 
über die Lage des Unternehmens. Alle wesentlichen Informatio-
nen, wie z. B. Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen sowie 
Präsentationen von Analystenkonferenzen, sämtliche Finanz-
berichte und der Finanzkalender werden auf der Internetseite 
der Schaeffler Gruppe veröffentlicht. Investor Relations steht 
u. a. in enger und ständiger Verbindung mit den Aktionären.

Beziehungen zu den Aktionären und 
Hauptversammlung

Die Aktionäre der Gesellschaft üben ihre Mitbestimmungs- und 
Kontrollrechte in der Hauptversammlung aus. Die ordentliche 
Hauptversammlung, die jährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres stattfinden muss, entscheidet über sämtliche 
ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben wie die Verwen-
dung des Bilanzgewinns, die Wahl der Anteilseignervertreter im 
Aufsichtsrat, die Entlastung der Aufsichtsrats- und Vorstands-
mitglieder, die Wahl des Abschlussprüfers und Änderungen der 
Satzung der Gesellschaft. 

Die Hauptversammlung beschloss am 24. April 2025 die Umstel-
lung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen 
lautende Stückaktien, die Ende Juni 2025 erfolgte.
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Jede Aktie der Schaeffler AG gewährt eine Stimme. Aktien mit 
Mehrfach- oder Vorzugsstimmrechten oder ein Höchststimm-
recht existieren nicht.

Jeder Aktionär, der sich fristgerecht anmeldet und seine Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachweist, ist zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung berechtigt. Zur Erleichterung der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung werden 
die Aktionäre bereits im Vorfeld der Hauptversammlung durch 
den Geschäftsbericht und die Einladung zur Hauptversammlung 
umfassend über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die anste-
henden Tagesordnungspunkte unterrichtet. Sämtliche Doku-
mente und Informationen zur Hauptversammlung, einschließlich 
des Geschäftsberichts, werden auf der Internetseite der Gesell-
schaft veröffentlicht.

Die Eröffnung der Hauptversammlung sowie die Rede des Vor-
sitzenden des Vorstands können live im Internet unter der Rubrik 
Investor Relations auf der Website der Gesellschaft verfolgt 
werden. Um die Wahrnehmung der Aktionärsrechte zu erleich-
tern, bietet die Gesellschaft allen Aktionären, die ihre Stimm-
rechte nicht selbst ausüben können oder wollen, an, über einen 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptver-
sammlung abzustimmen. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Anteilseigner und Dritte werden v. a. durch den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht sowie durch unterjährige 
Finanzinformationen unterrichtet.

Die Schaeffler AG erstellt den Jahresabschluss nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktien
gesetzes (AktG). Der Konzernlagebericht der Schaeffler AG 
enthält eine zusammengefasste nichtfinanzielle Konzernerklä-
rung und legt damit erforderliche nichtfinanzielle Informationen 
sowohl für die Schaeffler Gruppe als auch für die Schaeffler AG 
offen. Der Konzernabschluss wird nach den Grundsätzen der 
International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der 

EU anzuwenden sind, und den ergänzenden Anforderungen des 
HGB vom Vorstand aufgestellt und vom Abschlussprüfer sowie 
dem Aufsichtsrat geprüft. Unterjährige Finanzinformationen 
erörtert der Vorstand vor der Veröffentlichung mit dem Aufsichts-
rat oder dem Prüfungsausschuss. Der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht sind binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahres-
ende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen 
binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich 
zugänglich. 

Darüber hinaus werden im Konzernabschluss Beziehungen zu 
Aktionären erläutert, die im Sinne der anwendbaren Rechnungs-
legungsvorschriften als nahestehende Personen qualifiziert 
sind.

Mit dem Abschlussprüfer der Schaeffler AG ist vereinbart, dass 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. des Prüfungsausschus-
ses über während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- 
oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird, 
soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Ferner ist 
vereinbart, dass der Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben 
des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkomm-
nisse unverzüglich berichtet, die bei der Durchführung der 
Abschlussprüfung zu seiner Kenntnis gelangen. Vereinbarungs-
gemäß hat der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat zu informieren 
bzw. im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn er bei Durchfüh-
rung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrich-
tigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklä-
rungen zum Deutschen Corporate Governance Kodex ergeben. 
Der Prüfungsausschuss überwacht die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers. 
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